
Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

GO a.F. GO n.F. 

Art.  61 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) 1 Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 2 Dabei ist den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und dem § 51a des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen, insbesondere der Verantwortung 
zur Einhaltung der Bestimmungen in Art. 104 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
nachzukommen. 
 
 
(2) 1 Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen. 
2 Aufgaben sollen in geeigneten Fällen daraufhin untersucht werden, ob und in 
welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen, insbesondere durch private Dritte 
oder unter Heranziehung Dritter, mindestens ebenso gut erledigt werden können. 
 
(3) 1 Bei der Führung der Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu 
minimieren. 2 Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere Umstände, vor allem ein 
grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zu Lasten der Gemeinde, die Gefahr 
eines erheblichen Vermögensschadens begründen. 
 

Art. 61 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 
(1) 1 Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die 
stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 2 Die dauernde Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde ist sicherzustellen, eine Überschuldung ist zu vermeiden. 3 Dabei ist den 
Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und dem § 51a des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen, insbesondere der Verantwortung 
zur Einhaltung der Bestimmungen in Art. 104 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
nachzukommen. 
 
(2) 1 Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen. 
2 Aufgaben sollen in geeigneten Fällen daraufhin untersucht werden, ob und in 
welchem Umfang sie durch nichtkommunale Stellen, insbesondere durch private Dritte 
oder unter Heranziehung Dritter, mindestens ebenso gut erledigt werden können. 
 
(3) 1 Bei der Führung der Haushaltswirtschaft hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu 
minimieren. 2 Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere Umstände, vor allem ein 
grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zu Lasten der Gemeinde, die Gefahr 
eines erheblichen Vermögensschadens begründen. 
 
(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen 
Buchführung oder nach den Grundsätzen der Kameralistik zu führen. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 63 
Haushaltssatzung 

 
(1) 1 Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
2 Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren 
getrennt, enthalten. 
 
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
 
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Einnahmen und der 

Ausgaben des Haushaltsjahres, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen), 
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

 
4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite. 
 
2 Die Angaben nach Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 sind getrennt für das Haushaltswesen der 
Gemeinde und die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben zu machen. 3 Die 
Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und 
Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen. 
 
 
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 
Haushaltsjahr. 
 
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 
 

Art. 63 
Haushaltssatzung 

 
(1) 1 Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
2 Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren 
getrennt, enthalten. 
 
(2) 1 Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
 
1. des Haushaltsplans unter Angabe 

a) des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 
sowie des sich daraus ergebenden Saldos des Ergebnishaushalts, des 
Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres sowie des sich daraus 
ergebenden Saldos des Finanzhaushalts bei Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung, 

b) des Gesamtbetrags der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres bei 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik, 

2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen), 

3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen beziehungsweise 
Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigun-gen), 

4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite. 
 
2 Die Angaben nach Satz 1 Nrn. 2, 3 und 5 sind getrennt für das Haushaltswesen der 
Gemeinde und die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben zu machen. 3 Die 
Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und 
Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise auf die 
Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen. 
 
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 
Haushaltsjahr. 
 
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 
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Art. 64 
 

Haushaltsplan 
 

(1) 1 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde 
 
1. zu erwartenden Einnahmen, 
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und 
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen. 
 
 
 
 
2 Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
der Eigenbetriebe der Gemeinde bleiben unberührt. 
 
 
(2) 1 Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und einen 
Vermögenshaushalt zu gliedern. 2 Der Stellenplan für die Beamten und Angestellten 
der Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans. 3 Die bei der Sparkasse beschäftigten 
Beamten und Angestellten sind in diesem Stellenplan nicht auszuweisen, wenn und 
soweit nach Sparkassenrecht ein verbindlicher Stellenplan aufzustellen ist. 
 
 
 
(3) 1 Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein. 2 Er ist Grundlage für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde und nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
3 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben. 
 

Art. 64 
 

Haushaltsplan 
 

(1) 1 Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich 
 
1 anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen 

sowie zu leistenden Auszahlungen bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen 
der doppelten kommunalen Buchführung, 

2. zu erwartenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben bei Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der Kameralistik, 

3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen. 
 
2 Die Vorschriften über die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und 
Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe der Gemeinde bleiben unberührt. 
 
(2) 1 Der Haushaltsplan ist bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
doppelten kommunalen Buchführung in einen Ergebnishaushalt und einen 
Finanzhaushalt, bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik in 
einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt zu gliedern. 2 Der 
Stellenplan für die Beamten und Angestellten der Gemeinde ist Teil des 
Haushaltsplans. 3 Die bei der Sparkasse beschäftigten Beamten und Angestellten sind 
in diesem Stellenplan nicht auszuweisen, wenn und soweit nach Sparkassenrecht ein 
verbindlicher Stellenplan aufzustellen ist. 
 
(3) 1 Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein. 2 Er ist Grundlage für die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde und nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. 
3 Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch 
aufgehoben. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 66 
 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 
 

(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie 
unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 2 Sind sie erheblich, sind sie vom 
Gemeinderat zu beschließen. 
 
 
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im 
Haushaltsplan nicht vorgesehene Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen können. 
 
(3) Art. 68 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(4) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige 
Ausgaben in nicht erheblichem Umfang auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im 
laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die 
Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. 2 Hierüber entscheidet der 
Gemeinderat. 
 
 
(5) Der Gemeinderat kann Richtlinien über die Abgrenzungen aufstellen. 

 

Art. 66 
 

Planabweichungen 
 

(1) 1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
beziehungsweise Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die 
Deckung gewährleistet ist. 2 Sind sie erheblich, sind sie vom Gemeinderat zu 
beschließen. 
 
(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die im 
Haushaltsplan nicht vorgesehene Verpflichtungen zu Leistungen der Gemeinde 
entstehen können. 
 
(3) Art. 68 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(4) 1 Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben in nicht erheblichem 
Umfang auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass 
einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr 
gewährleistet ist. 2 Hierüber entscheidet der Gemeinderat. 
 
(5) Der Gemeinderat kann Richtlinien über die Abgrenzungen aufstellen. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 67 
 

Verpflichtungsermächtigungen 
 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen 
werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 
 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem 
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden, in Ausnahmefällen bis zum 
Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich 
künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. 
 
(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich 
bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der 
Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie 
vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. 

 

Art. 67 
 

Verpflichtungsermächtigungen 
 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen 
unbeschadet des Abs. 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu 
ermächtigt. 
 
(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem 
Haushaltsjahr folgenden drei Jahre vorgesehen werden, in Ausnahmefällen bis zum 
Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich 
künftiger Haushalte nicht gefährdet wird. 
 
(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, 
wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig amtlich 
bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der 
Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie 
vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. 
 
(5) 1 Verpflichtungen im Sinn des Abs. 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig 
eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der 
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 
überschritten wird. 2 Art. 66 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
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Art. 68 
 

Nachtragshaushaltssatzungen 
 

(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch 
Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 2 Für die Nachtragshaushaltssatzung 
gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. 
 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, 
wenn 
 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen 

wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung 
erreicht werden kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen 
Haushaltsstellen in einem in Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen 
Umfang geleistet werden müssen, 

 
 
3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen 

oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, 
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder in eine höhere 

Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die 
entsprechenden Stellen nicht enthält. 

 
(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf 
 
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und 

Baumaßnahmen, soweit die Ausgaben nicht erheblich und unabweisbar sind, 
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die 

auf Grund des Beamten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben 
notwendig werden. 

 

Art. 68 
 

Nachtragshaushaltssatzungen 
 

(1) 1 Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch 
Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 2 Für die Nachtragshaushaltssatzung 
gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. 
 
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, 
wenn 
 
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen 

wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung 
erreicht werden kann, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen und 
Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben in einem im Verhältnis zu den 
Gesamtaufwendungen und -auszahlungen beziehungsweise Gesamtausgaben 
des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen des Finanzhaushalts beziehungsweise Ausgaben des 
Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, 

4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder in eine höhere 
Vergütungsgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die 
entsprechenden Stellen nicht enthält. 

 
(3) Absatz 2 Nrn. 2 bis 4 finden keine Anwendung auf 
 
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und 

Baumaßnahmen, soweit die Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben nicht 
erheblich und unabweisbar sind, 

2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die 
auf Grund des Beamten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben 
notwendig werden. 
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Art. 69 
 

Vorläufige Haushaltsführung 
 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt 
gemacht, so darf die Gemeinde 
 
1. Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die 

Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere 
Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushalts, für die 
im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 

 
2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den Sätzen 

des Vorjahres erheben, 
3. Kredite umschulden, 
4. Kassenkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushaltssatzung festgesetzten 

Höchstbetrag oder, wenn besondere Umstände im Einzelfall eine Erhöhung 
rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen. 

 
(2) 1 Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen 
und der sonstigen Leistungen des Vermögenshaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, 
darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis 
zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten 
Kredite aufnehmen. 2 Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditaufnahme ist 
zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall die Erhöhung rechtfertigen. 
 
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue 
Jahr erlassen ist. 
 
(4) 1 Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 und Abs. 2 bedürfen der 
Genehmigung. 2 Die Gemeinde hat im Antrag darzulegen, wie und bis wann sie den 
Erlass einer Haushaltssatzung sicherstellen kann. 3 Die Genehmigung darf den Zielen 
der Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der dauernden 
Leistungsfähigkeit nicht widersprechen; sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. 
 

Art. 69 
 

Vorläufige Haushaltsführung 
 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt 
gemacht, so darf die Gemeinde 
 
1. finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für 

die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf 
insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des 
Finanzhaushalts beziehungsweise des Vermögenshaushalts, für die im 
Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. die in der Haushaltssatzung jährlich festzusetzenden Abgaben nach den Sätzen 
des Vorjahres erheben, 

3. Kredite umschulden, 
4. Kassenkredite bis zu dem zuletzt in einer Haushaltssatzung festgesetzten 

Höchstbetrag oder, wenn besondere Umstände im Einzelfall eine Erhöhung 
rechtfertigen, auch darüber hinaus aufnehmen. 

 
(2) 1 Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen 
und der sonstigen Leistungen des Vermögenshaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, 
darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis 
zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der für die vier Vorjahre festgesetzten 
Kredite aufnehmen. 2 Eine angemessene Erhöhung dieser Kreditaufnahme ist 
zulässig, wenn besondere Umstände im Einzelfall die Erhöhung rechtfertigen. 
 
(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue 
Jahr erlassen ist. 
 
(4) 1 Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 und Abs. 2 bedürfen der 
Genehmigung. 2 Die Gemeinde hat im Antrag darzulegen, wie und bis wann sie den 
Erlass einer Haushaltssatzung sicherstellen kann. 3 Die Genehmigung darf den Zielen 
der Wiederherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der dauernden 
Leistungsfähigkeit nicht widersprechen; sie kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. 
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Art. 70 
 

Finanzplanung 
 

(1) 1 Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrundezulegen. 2 Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende 
Haushaltsjahr. 
 
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 
 
(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen 
Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. 
 
 
(4) Der Finanzplan ist dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der 
Haushaltssatzung vorzulegen. 
 
(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung 
anzupassen und fortzuführen. 
 

Art. 70 
 

Mittelfristige Finanzplanung 
 

(1) 1 Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung 
zugrundezulegen. 2 Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende 
Haushaltsjahr. 
 
(2) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 
 
(3) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen 
Aufwendungen und Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben und die 
Deckungsmöglichkeiten darzustellen. 
 
(4) Der Finanzplan ist dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der 
Haushaltssatzung vorzulegen. 
 
(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung 
anzupassen und fortzuführen. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 71 
 

Kredite 
 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des Art. 62 Abs. 3 nur im 
Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen 
und zur Umschuldung aufgenommen werden. 
 
(2) 1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der 
Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 2 Die Genehmigung soll unter dem 
Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3 Sie ist in der Regel zu 
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht im Einklang stehen. 
 
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig 
amtlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
(4) 1 Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung 
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die Gemeinden nach § 19 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt 
worden sind. 2 Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der 
Kreditbeschränkungen versagt werden. 
 
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit den 
Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft, Verkehr und Technologie durch 
Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von der Genehmigung 
(Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der Konjunkturrat für die öffentliche 
Hand nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft eine Beschränkung der Kreditaufnahme durch die Gemeinden und 
Gemeindeverbände empfohlen hat. 2 Die Genehmigung ist zu versagen, wenn dies zur 
Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts geboten ist oder 
wenn die Kreditbedingungen wirtschaftlich nicht vertretbar sind. 3 Solche 
Rechtsverordnungen sind auf längstens ein Jahr zu befristen. 
 
(6) 1 Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. 2 Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von 
Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
 

Art. 71 
 

Kredite 
 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des Art. 62 Abs. 3 nur im Finanzhaushalt 
beziehungsweise im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, für 
Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. 
 
(2) 1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der 
Genehmigung (Gesamtgenehmigung). 2 Die Genehmigung soll unter dem 
Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3 Sie ist in der Regel zu 
versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht im Einklang stehen. 
 
(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig 
amtlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 
 
(4) 1 Die Aufnahme der einzelnen Kredite bedarf der Genehmigung 
(Einzelgenehmigung), sobald die Kreditaufnahmen für die Gemeinden nach § 19 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft beschränkt 
worden sind. 2 Die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der 
Kreditbeschränkungen versagt werden. 
 
(5) 1 Das Staatsministerium des Innern kann im Einvernehmen mit den 
Staatsministerien der Finanzen und für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie durch Rechtsverordnung die Aufnahme von Krediten von der 
Genehmigung (Einzelgenehmigung) abhängig machen, wenn der Konjunkturrat für die 
öffentliche Hand nach § 18 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft eine Beschränkung der Kreditaufnahme durch die 
Gemeinden und Gemeindeverbände empfohlen hat. 2 Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn dies zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts geboten ist oder wenn die Kreditbedingungen wirtschaftlich nicht 
vertretbar sind. 3 Solche Rechtsverordnungen sind auf längstens ein Jahr zu befristen. 
 
(6) 1 Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. 2 Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von 
Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 73 
 

Kassenkredite 
 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis 
zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die 
Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. 
 
(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll für die 
Haushaltswirtschaft ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten 
Einnahmen und für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen 
Erträge nicht übersteigen. 
 

Art. 73 
 

Kassenkredite 
 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen beziehungsweise Ausgaben kann 
die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten 
Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung 
stehen. 
 
(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag soll für die 
Haushaltswirtschaft ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beziehungsweise ein Sechstel der im 
Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen und für den Eigenbetrieb ein 
Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen. 
 

Art. 74 
 

Erwerb und Verwaltung von Vermögen 
 

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn das zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2) 1 Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. 2 Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende 
Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 
 
(3) Für die Bewirtschaftung eines Gemeindewaldes gelten neben den Vorschriften 
dieses Gesetzes die Vorschriften des Waldgesetzes für Bayern. 
 

Art. 74 
 

Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze 
 

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, wenn das zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
 
(2) 1 Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und 
ordnungsgemäß nachzuweisen. 2 Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende 
Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 
 
(3) Für die Bewirtschaftung eines Gemeindewaldes gelten neben den Vorschriften 
dieses Gesetzes die Vorschriften des Waldgesetzes für Bayern. 
 
(4) 1 Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um Abschreibungen, anzusetzen. 2 Verbindlichkeiten sind zu ihrem 
Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der 
nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 76 
 

Rücklagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Die Gemeinde hat für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der 
Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. 2 Rücklagen für 
andere Zwecke sind zulässig. 
 

Art. 76 
 

Rücklagen, Rückstellungen 
 

(1) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen 
Buchführung hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 
2 Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht 
Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. 
 
(2) Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen 
Buchführung sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unterlassene Aufwendungen für 
Instandhaltung Rückstellungen zu bilden. 
 
(3) 1 Bei Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Kameralistik hat die 
Gemeinde für Zwecke des Vermögenshaushalts und zur Sicherung der 
Haushaltswirtschaft Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. 2 Rücklagen für 
andere Zwecke sind zulässig. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 102 
 

Rechnungslegung 
 

(1) 1 In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des 
Stands des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des 
Haushaltsjahres nachzuweisen. 2 Die Jahresrechnung ist durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Jahresrechnung ist innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 
Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Gemeinderat vorzulegen. 
 
 
 
(3) 1 Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der 
Jahresabschlüsse (Art. 103) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der 
Gemeinderat alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr 
folgenden übernächsten Jahres die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und 
beschließt über die Entlastung. 2 Verweigert der Gemeinderat die Entlastung oder 
spricht er sie mit Einschränkungen aus, hat er die dafür maßgebenden Gründe 
anzugeben. 
 
 
 
 
(4) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Berichte über die Prüfungen 
einsehen. 
 

Art. 102 
 

Rechnungslegung, Jahresabschluss 
 

(1) 1 Im Jahresabschluss beziehungsweise in der Jahresrechnung ist das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft einschließlich des Stands des Vermögens und der 
Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. 2 Bei 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung 
besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der 
Vermögensrechnung (Bilanz) und dem Anhang. 3 Bei Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der Kameralistik besteht die Jahresrechnung aus dem kassenmäßigen 
Abschluss und der Haushaltsrechnung. 4 Der Jahresabschluss beziehungsweise die 
Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 
 
(2) Der Jahresabschluss beziehungsweise die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs 
Monaten, der konsolidierte Jahresabschluss (Art. 102a) innerhalb von zehn Monaten 
nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Gemeinderat 
vorzulegen. 
 
(3) 1 Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der 
Jahresabschlüsse (Art. 103) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der 
Gemeinderat alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr 
folgenden übernächsten Jahres den Jahresabschluss beziehungsweise die 
Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung. 2 Ist ein 
konsolidierter Jahresabschluss aufzustellen (Art. 102a), tritt an die Stelle des 30. Juni 
der 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres. 
3 Verweigert der Gemeinderat die Entlastung oder spricht er sie mit Einschränkungen 
aus, hat er die dafür maßgebenden Gründe anzugeben. 
 
(4) Die Gemeinderatsmitglieder können jederzeit die Berichte über die Prüfungen 
einsehen. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

 Art. 102a 
 

Konsolidierter Jahresabschluss 
 

(1) 1 Mit dem Jahresabschluss der Gemeinde sind die Jahresabschlüsse 
 
1. der außerhalb der allgemeinen Verwaltung geführten Sondervermögen ohne 

eigene Rechtspersönlichkeit, 
2. der rechtlich selbstständigen Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit 

Nennkapital oder variablen Kapitalanteilen, 
3. der Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften mit kaufmännischer 

Rechnungslegung und der gemeinsamen Kommunalunternehmen und 
4. der von der Gemeinde verwalteten kommunalen Stiftungen mit kaufmännischem 

Rechnungswesen 
 
zu konsolidieren. 2 Das gilt nicht für die Jahresabschlüsse der Sparkassen. 
 
(2) 1 Aufgabenträger nach Abs. 1 sind entsprechend den §§ 300 bis 309 des 
Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren (Vollkonsolidierung), wenn bei der Gemeinde 
die dem § 290 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs entsprechenden 
Voraussetzungen vorliegen. 2 Andere Aufgabenträger als nach Satz 1 sind 
entsprechend den §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuchs zu konsolidieren, es sei 
denn, sie sind für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter 
Bedeutung. 3 Aufgabenträger nach Abs. 1 Nr. 3 können auch entsprechend § 310 des 
Handelsgesetzbuchs anteilsmäßig konsolidiert werden. 4 Für den Anteil an einem 
Zweckverband oder einer Verwaltungsgemeinschaft ist der Umlageschlüssel 
maßgebend. 
 
(3) Der konsolidierte Jahresabschluss ist durch eine Kapitalflussrechnung zu ergänzen 
und durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern. 
 
(4) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 1 Satz 1 genannten Aufgabenträgern, 
Organisationseinheiten und Vermögensmassen darauf hinzuwirken, dass ihr das 
Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informationen und Unterlagen zu erhalten, die 
sie für die Konsolidierung der Jahresabschlüsse für erforderlich hält. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 103 
 

Örtliche Prüfungen 
 

(1) 1 Die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen werden entweder vom 
Gemeinderat oder von einem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (örtliche 
Rechnungsprüfung). 2 Über die Beratungen sind Niederschriften aufzunehmen. 
 
 
(2) In Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern bildet der Gemeinderat aus seiner 
Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit mindestens drei und höchstens sieben 
Mitgliedern und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden; Art. 33 Abs. 2 
findet keine Anwendung. 
 
(3) 1 Zur Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse können 
Sachverständige zugezogen werden. 2 In Gemeinden, in denen ein 
Rechnungsprüfungsamt eingerichtet ist (Art. 104), ist das Rechnungsprüfungsamt 
umfassend als Sachverständiger heranzuziehen. 
 
 
(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ist innerhalb 
von zwölf Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres durchzuführen. 
 
 
(5) 1 Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem ersten Bürgermeister. 2 Er bedient sich in 
Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet ist, dieses Amts. 
 

Art. 103 
 

Örtliche Prüfungen 
 

(1) 1 Der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss beziehungsweise die 
Jahresrechnung sowie die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen werden entweder vom 
Gemeinderat oder von einem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (örtliche 
Rechnungsprüfung). 2 Über die Beratungen sind Niederschriften aufzunehmen. 
 
(2) In Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern bildet der Gemeinderat aus seiner 
Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit mindestens drei und höchstens sieben 
Mitgliedern und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden; Art. 33 Abs. 2 
findet keine Anwendung. 
 
(3) 1 Zur Prüfung der Jahresabschlüsse und des konsolidierten Jahresabschlusses 
sowie der Jahresrechnung können Sachverständige zugezogen werden. 2 In 
Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet ist (Art. 104), ist das 
Rechnungsprüfungsamt umfassend als Sachverständiger heranzuziehen. 
 
(4) Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ist innerhalb 
von zwölf Monaten, die des konsolidierten Jahresabschlusses innerhalb von 18 
Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres durchzuführen. 
 
(5) 1 Die örtliche Kassenprüfung obliegt dem ersten Bürgermeister. 2 Er bedient sich in 
Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet ist, dieses Amts. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 105 
 

Überörtliche Prüfungen 
 

(1) Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden bei den Mitgliedern 
des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands durch diesen Verband, bei den 
übrigen Gemeinden durch die staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der 
Landratsämter durchgeführt (überörtliche Prüfungsorgane). 
 
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Feststellung der 
Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser 
mit kaufmännischem Rechnungswesen statt. 
 

Art. 105 
 

Überörtliche Prüfungen 
 

(1) Die überörtlichen Rechnungs- und Kassenprüfungen werden bei den Mitgliedern 
des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands durch diesen Verband, bei den 
übrigen Gemeinden durch die staatlichen Rechnungsprüfungsstellen der 
Landratsämter durchgeführt (überörtliche Prüfungsorgane). 
 
(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung findet alsbald nach der Feststellung des 
Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses beziehungsweise der 
Jahresrechnung sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der 
Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen statt. 
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Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 975) - Synopse der bis zum 31.12.2006 und der 
ab 01.01.2007 gültigen Fassung 

Art. 106 
 

Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen 
 

(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die 
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob 
 
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind, 
2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind sowie die 

Jahresrechnung und die Vermögensnachweise ordnungsgemäß aufgestellt sind, 
 
 
3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird, 
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise 

wirksamer erfüllt werden können. 
 
(2) 1 Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich der Jahresabschlüsse 
unterliegen der Rechnungsprüfung. 2 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
(3) 1 Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe 
unter entsprechender Anwendung des Absatzes 1. 2 Dabei ist auf das Ergebnis der 
Abschlussprüfung (Art. 107) mit abzustellen. 
 
(4) 1 Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung der Gemeinde bei 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze 
mitgeprüft. 2 Entsprechendes gilt bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in 
denen die Gemeinde Mitglied ist, sowie bei Kommunalunternehmen. 3 Die 
Rechnungsprüfung umfasst ferner die Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen, die 
sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
 
(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der 
Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der Kassen und das 
Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. 
 
(6) 1 Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde und das für sie zuständige 
überörtliche Prüfungsorgan können verlangen, dass ihnen oder ihren beauftragten 
Prüfern Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich halten, 
vorgelegt oder ihnen innerhalb einer bestimmten Frist übersandt werden. 2 Auskünfte 
sind ihnen oder ihren beauftragten Prüfern zu erteilen. 3 Die Auskunftspflicht nach den 
Sätzen 1 und 2 besteht auch, soweit hierfür in anderen Bestimmungen eine besondere 
Rechtsvorschrift gefordert wird, und umfasst auch elektronisch gespeicherte Daten 
sowie deren automatisierten Abruf. 
 

Art. 106 
 

Inhalt der Rechnungs- und Kassenprüfungen 
 

(1) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die 
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob 
 
1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind, 
2. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen 

beziehungsweise die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind sowie 
der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss beziehungsweise die 
Jahresrechnung sowie die Vermögensnachweise ordnungsgemäß aufgestellt 
sind, 

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird, 
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise 

wirksamer erfüllt werden können. 
 
(2) 1 Die Wirtschaftsführung der Krankenhäuser einschließlich der Jahresabschlüsse 
unterliegen der Rechnungsprüfung. 2 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
(3) 1 Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe 
unter entsprechender Anwendung des Absatzes 1. 2 Dabei ist auf das Ergebnis der 
Abschlussprüfung (Art. 107) mit abzustellen. 
 
(4) 1 Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird die Betätigung der Gemeinde bei 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze 
mitgeprüft. 2 Entsprechendes gilt bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in 
denen die Gemeinde Mitglied ist, sowie bei Kommunalunternehmen. 3 Die 
Rechnungsprüfung umfasst ferner die Buch-, Betriebs- und sonstigen Prüfungen, die 
sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
 
(5) Durch Kassenprüfungen werden die ordnungsmäßige Erledigung der 
Kassengeschäfte, die ordnungsmäßige Einrichtung der Kassen und das 
Zusammenwirken mit der Verwaltung geprüft. 
 
(6) 1 Die Organe der Rechnungsprüfung der Gemeinde und das für sie zuständige 
überörtliche Prüfungsorgan können verlangen, dass ihnen oder ihren beauftragten 
Prüfern Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben für erforderlich halten, 
vorgelegt oder ihnen innerhalb einer bestimmten Frist übersandt werden. 2 Auskünfte 
sind ihnen oder ihren beauftragten Prüfern zu erteilen. 3 Die Auskunftspflicht nach den 
Sätzen 1 und 2 besteht auch, soweit hierfür in anderen Bestimmungen eine besondere 
Rechtsvorschrift gefordert wird, und umfasst auch elektronisch gespeicherte Daten 
sowie deren automatisierten Abruf.  
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Art. 107 
 

Abschlussprüfung 
 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines 
Kommunalunternehmens sollen spätestens innerhalb von neun Monaten nach Schluss 
des Wirtschaftsjahres durch einen sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) geprüft 
sein. 
 
(2) Die Abschlussprüfung wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband oder 
von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
durchgeführt. 
 
(3) 1 Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und 
des Lageberichts. 2 Dabei werden auch geprüft 
 
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 

Rentabilität, 
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese 

Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, 

4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen 
Jahresfehlbetrags. 

 

Art. 107 
 

Abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Kommunalunternehmen 
 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht eines Eigenbetriebs und eines 
Kommunalunternehmens sollen spätestens innerhalb von neun Monaten nach Schluss 
des Wirtschaftsjahres durch einen sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) geprüft 
sein. 
 
(2) Die Abschlussprüfung wird vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband oder 
von einem Wirtschaftsprüfer oder von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
durchgeführt. 
 
(3) 1 Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und 
des Lageberichts. 2 Dabei werden auch geprüft 
 
1. die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
2. die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 

Rentabilität, 
3. die verlustbringenden Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese 

Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, 

4. die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen 
Jahresfehlbetrags. 
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